
Das TPQG in Baden-Württemberg ist verabschiedet. Nach langem
politischem Ringen liegt nun ein Gesetz auf dem Tisch, das den Anspruch

hat, innovative Wohnformen voranzubringen, ausufernde Bürokratie
zumindest auszubremsen und eine Vertrauenskultur zu fördern.

Von Elke Eckardt
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Diskussion um Finanzierung der Pflege

Elke Eckardt, CEO Evangelische 
Heimstiftung Stuttgart

Foto: Adobe Stock/dragonstock

Thomas Knieling, VDAB 
Foto: Stine Photography

DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN
• Ambulant betreute Wohngruppen werden aus dem 

Ordnungsrecht herausgenommen.
• Pflegeheime mit guter Qualität werden seltener 

von der Heimaufsicht geprüft. Prüfungen durch den 
Medizinischen Dienst sowie anlassbezogene Kontrollen 
(z. B. bei Beschwerden) bleiben bestehen.

• Die klassische Mitwirkung über Heimbeiräte wird durch 
offenere Modelle ergänzt.

Warken setzt 
auf eine 

automatische 
Anpassung an 
die Inflation. 
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